
 

Stadtverwaltung 
Kurort Oberwiesenthal 

 
Tagesordnungspunkt                                                                                                                                                        
Öffentlich                          

                                                                                                          Nicht öffentlich                
 
Sitzungsvorlage Nr............. 
 
 
Beratung und Beschlussfassung im 
 
           Verwaltungsausschuss 
           Technischer Ausschuss 
           Tourismus- und Sportausschuss 
           Stadtrat 
 

 
 
TOP:    Stellungnahme zum Bauantrag „Errichtung von beleuchteten Werbeanlagen“, 
              Bahnhofstraße 8-10 in Kurort Oberwiesenthal 
 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Technische Ausschuss der Stadt Kurort Oberwiesenthal erteilt in seiner Sitzung am 
28.11.2023 zum Bauantrag „Errichtung von beleuchteten Werbeanlagen“ auf dem 
Grundstück des EDEKA-Marktes, Bahnhofstraße 8-10 in Kurort Oberwiesenthal 
 
sein Einvernehmen. 
 
(siehe Sachverhalt) 
 

 
Kurort Oberwiesenthal, den 21.11.2023 
 
 
 
gez. Jens Benedict  
Bürgermeister 
 

 
Beschlossen am .........................im                                       Abstimmungsergebnis: 
 
   Verwaltungsausschuss                                                   Ja-Stimmen                    ......... 
   Technischer Ausschuss                                                  Nein-Stimmen               ......... 
   Tourismus- und Sportausschuss                                    Stimmenthaltungen        ......... 
   Stadtrat 
 
 



Sachverhalt: 
 
Die EDEKA Handelsgesellschaft Nordbayern-Sachsen-Thüringen mbH plant im Bereich der 
Zufahrt zum EDEKA-Parkplatz die Errichtung einer Werbeanlage in Form eines 
freistehenden, doppelseitigen, tlw. beleuchteten Werbepylons mit einer Gesamthöhe von             
ca. 6,5 m.  
 
Der Standort der geplanten Werbeanlage liegt im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung 
„Altstadt Oberwiesenthal“ 
 
Dem Vorhaben kann zugestimmt werden, da die Werbeanlage an der Stätte der Leistung 
(EDEKA-Markt) aufgestellt werden soll, von dieser keine Gefahr für die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs ausgeht und auch keine störenden Auswirkungen auf die 
Umgebungsbebauung zu erwarten sind. 
 
Anlagen:  
Liegenschaftskarte, Ansicht/Fotomontage  
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
     Einnahmen:        
  
     Gesamtkosten:    
  
     Keine haushaltmäßige Berührung 
 
                                                                                    Mittel stehen zur Verfügung 
 
 
                                                                                    Mittel stehen nicht zur Verfügung 
 
Bemerkungen:     
                                 
                                                                                                        gez. Görlach 
                                                                                                        Kämmerin 
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